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Invalide Personen, die bereits vor Erreichen des AHV Alters von einer Institution betreut wurden und die auch im 
AHV-Alter noch invalide sind, verlieren ihren Invalidenstatus laut IFEG nicht (Art. 73, Abs. 3 IVG9). Hingegen 
fallen Personen, welche erst nach Erreichung des AHV-Alters von einer Behinderung betroffen sind, nicht unter 
das IFEG. 

Laut Botschaft des Bundesrates vom 7.9.2005 (Bundesblatt Nr. 42 S. 6205) ist es Sache der Kantone, die 
Betreuung dieser Personen zu regeln. 

Die Förderung der psychischen Gesundheit für Personen der dritten Generation (Zielgruppe 60+) wird in den 
Leitlinien für eine umfassende Alterspolitik, des Gesundheitsdepartementes Basel-Stadt, (2007, Punkt 1, Seite 7) 
explizit erwähnt - und dies aus relevantem Grund: 

Knapp 50% der SchweizerInnen erkranken einmal in ihrem Leben an einem psychischen Leiden. Rund 20% der 
Basler Bevölkerung im AHV Alter leidet an psychischen Belastungen (Gesundheitsbefragung BS, 2002), die 
Männer über 70 gehören in der Schweiz zur Gruppe mit den meisten Suiziden. Erhalt, Stabilisierung und 
Wiederherstellung der psychischen Gesundheit muss deshalb auch für Personen der dritten Lebensphase, 
respektive im AHV-Alter gewährleistet sein. 

Zurzeit hat diese Personengruppe - ausser zur altersunabhängigen, akutmedizinischen und der ambulanten 
Behandlung durch Arzt/Psychiater - keinen weiteren Zugang zu angepasster Versorgung. Dies führt zu 
kostenintensiven Versorgungslücken. 

Erfahrungsgemäss ist zur Stabilisierung und Rückfallprävention ein nachsorgendes Angebot für den 
Gesundungsprozess entscheidend. Die Institutionen der Behindertenhilfe bieten hier heute schon für Betroffene 
zwischen 18 und 65 Jahren wirksame Unterstützung an. Aufgrund der altersbedingten Zugangsrestriktion (resp. 
der fehlenden Finanzierung) können die Institutionen ihr Angebot aber nicht auf den Bedarf der Klientel über 65 
Jahren ausrichten. Dies, obwohl sie das entsprechende Knowhow haben und auch Bereitschaft signalisieren. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

• Ob der Regierungsrat die Auffassung der Anzugstellenden teilt, dass oben beschriebene Versorgungslücke 
zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme des akutmedizinischen Systems führen kann und entsprechend 
kostenineffizient ist? 

• Welche Personengruppen mit psychischer, geistiger oder allenfalls körperlicher Behinderung am stärksten 
von den Versorgungslücken betroffen sind 

• Welche Massnahmen ergriffen werden müssen, um Personen, welche im AHV Alter invalid werden, innert 
nützlicher Frist den Zugang zu einem Angebot der Behindertenhilfe zu ermöglichen 

• Welche allfälligen Gesetzesanpassungen dafür notwendig sind 

• Welche Mittel dazu bereit gestellt werden müssen 

• Wo Synergien genutzt und bereits bestehende Angebote im Behindertenbereich spezifisch auf die 
Zielgruppen über 65 ausgerichtet werden können 

• Wie und bis zu welchem Zeitpunkt der Regierungsrat gedenkt, seine - gemäss Bundesrat-Verantwortung - 
umzusetzen und die Betreuung der betroffenen Personengruppen zu regeln ? 
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